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LLUNGSVERMERK

5
Für den Bebauungsplan "Höhenweg" in der Ortsgemeinde Elkenroth wird hiermit der Umweltbe
richy mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz und Fachbeitrag Artenschutz als Teil der Begrün
dung vorgelegt
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KURZDARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ZIELE UND INHALTE DES BEBAUUNGS-
LANS

5 2.1 Vorbemerkungen

Gegenstand der Planung ist der Umweltbericht gem. $ 2a BauGB sowie der Anlage zu $ 2 Abs. 4
und $ 2a BauGB mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz gem. $$ 9. 14 BNatSchG, $ 9
LNatSchG und $ 1a BauGB für den Geltungsbereich des Bebauungsplans "Höhenweg" in der
Ortsgemeinde Elkenroth (VG Betzdorf-Gebhardshain, Landkreis Altenkirchen), vgl. Abb. l10

Es ist beabsichtigt, im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein Mehrfamilienwohnhaus in einer
Baulücke innerhalb der der bestehenden Wohnbebauung am Höhenweg in Elkenroth zu errich-
ten. Baurecht soll durch den Bebauungsplan "I/öhenweg" geschaffen werden.

15

/

Abb. 1: Lage der Plangebietsfläche (unmaßstäblich)
© für die Abb. ] - Abb. ]; Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz (LANIS)/Landesamt
für Vermessung und Geobasisinformationen, www.naturschutz.rlp.de - Tag des letzten Zugriffs
10. November 2021

20

Vor dem Steimel

25
Abb. 2: Auszug aus ALKIS (unmaßstäblich)
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5
Abb. 3: Senkrechtluftbild vom 27. Mai 2019 (unmaßstäblich)



CH $ 13 8 BAUGB .HÖHENWEd: UMWELTBERICHT
MIT INTEGRIERTEM FACHBEITRAG NÄ' W

10VON 60

T

3.1
5

Kurzdarstellung der Inhalte und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

X Ë

Die Eheleute GKOMnruA planen dle Errichtung eines Mehrfamilienhauses auf einer Teilfläche des
Flurstücks 5/7. Die Bebauung ist nach den aktuellen Plänen des Büros Piste + PARTNER vom 15.
November 2021 wie folgt vorgesehen

Gesamt

Lageplan

:250 DIN A3
15.11.2021

10
PISKE+PARTNER

Abb. 4: Städtebaulicher Entwurf (unmaßstäblich)
© PisKE + PARTNER, Betzdorf - Stand vom 15. November 2021
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3.2 Beschreibung der Planfestsetzungen mit Angaben über Standort, der Art und Umfang
der Planung

Geplant ist die Schaffung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Errichtung eines Mehrfamili
enhauses östlich des nördlichen Teils des Höhenweges in der Ortsgemeinde Elkenroth.

10
3.3 Bedarfan Grund und Boden

Nach der Flächenbilanz vom 15
überplant (vgl. Abb. 5):

November 2021 wird die nachfolgend benannte Gesamtfläche

15

G rundstücksfläche: 1.837,60 qm
Erdgeschoss: 423,00 qh

IObergeschoss 423,00 qh
Sta ffelgeschoss : 240,00 qh
Terrassen 164,00 qb

115,46 qhFah rrad/Gemeinscha ft/Garagen

Zufahrt/Parken/Millll .4P9,Q4. q h.

Grundflächenzahl

GRZI 423,00qm + 164,0Cjqm 587,00 qh 0,32

1837,60qm 1.837,60 dm

GRZI 125,00qm + 381,0Clqm 524,50 qh 0,29

1837,60qm J::P37.go <'p

GRZl+ GRIZI 0,32 + 0,2? 0,60

Geschossflächenzahl

GFZ 423,00qm + 423,0Clqm ]e49# '.'.
1.837,60 qm1837,60qm

Abb. 5: Flächenbilanz, Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl
(Que[[e/©: P[sKE + PAKTNEK - Stand: ].5. November 2021

20
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3.4 Festlegung von Umfang, Detailierungsgrad und Methodik der Umweltprüfung

5
Ziel der Umweltprüfung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der vor
aussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der erforderliche Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung reicht nur soweit, als durch die Planung über-
haupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen auf jeden der in $ 1
Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB aufgeführten Umweltbelange.

10 Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zur vorliegenden Planung
ist daher zunächst zu prüfen. für welchen der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB aufgelisteten
Umweltbelange erhebliche Auswirkungen durch das konkrete Planvorhaben zu erwarten sind.
Darüber hinaus waren auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen
des Verfahrens gemäß $ 4 (1) BauGB aufgefordert worden. sich im Hinblick auf Umfang und De-
taillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern (sog. Shop/ng)15

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zur vorliegenden Planung wurde nach g 2
Abs. 4 Satz 2 BauGB unter Berücksichtigung der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB aufgeführ-
ten Belange sowie den vorliegenden Sachinformationen wie folgt festgelegt

20

Abb. 6: Tabelle: Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (Übersicht)

25
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5

3.5 Festlegung des räumlichen Umfangs der Umweltprüfung

Unter Berücksichtigung der konkreten Standortgegebenheiten des Plangebietes bezog sich der
Untersuchungsraum unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten auf das Plangebiet selbst so-
wie auf die unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereiche und Freiflächen. Die artenschutzrechtli-
chen Erhebungen wurden auf der Grundlage der Plangebietsgrenzen erfasst.

10

15
3.6 Referenzliste der Quellen

l

2

3

LANDESAMT rüR UMWELT (2021): Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz - Stand
November 2021 - Mainz, Oppenheim

20 DiPL.-Biel. PETER WEIDENFELD: Artenschutzfachliches Kurzgutachten vom 10. November
2021

PlsKe + PARTNER: BV 1267 MFH Elkenroth; Lagepläne, Ansichten, Bilanzen
November 2021

15

25
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3.7 Darlegung der für die konkrete Planung bedeutsamen Ziele des Umweltschutzes in
einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen und deren Berücksichtigung bei der
Planaufstellung

5
3.7.1 Allgemeines

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind von der Gemeinde für jeden Bauleitplan
festzulegen ($ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB), soweit eine Ermittlung der Umweltbelange für die Abwä
gung erforderlich ist. Ziel der Umweltprüfung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die
Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der
erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung reicht nur soweit, als durch die
Planung überhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen auf je
den der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB aufgeführten Schutzgüter und Umweltbelange.

10

15
Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wird nachfolgend geprüft,
für welche der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 und $ 1a BauGB aufgelisteten Schutzgüter und Umweltbelange
erhebliche Auswirkungen durch das konkrete Planvorhaben zu erwarten sind, und werden die
Umweltschutzziele in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen dargestellt.

20

25
3.7.2 Nutzung erneuerbarer Energien/sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Gesetzlicher Auftrag

30

3.7.3 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, das Wirkungsgefüges
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologischen Vielfalt

35 3.7.3.1 Schutzgutübergreifende gesetzliche Grundlagen

Gesetzlicher Auftrag

40

Fundstelle Berücksichtiquna bei der Planaufstelluna
$ 1 Abs. 6 Nr. 7f
BauGB

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und
effiziente Nutzung von Energie

$ 1 EEG / EE-
WärmeG

Nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung

Fundstelle Berücksichti Un beider Planaufstellun 
$ 1 BNatSchG schutz, Pflege und Entwicklung insb. der Leistungs und

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Tier- und
Pflanzenwelt.

$ 13 BNatSchG Vermeidung bzw. Kompensation von Eingriffen in Natur
und Landschaft

 
Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Tie
re. Pflanzen, Boden. Wasser. Luß, Klima und das Wlr-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die
biologische Vielfalt

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Bo
den; Vermeidung der Inanspruchnahme landwirtschaftl
cher oder als Wald genutzter Flächen

g$ 20 30
BNatSchG

Biotopverbund und Biatopvernetzung; geschützte Teile
von Natur und Landschaft
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Veränderungen der Gesta'lt oder Nutzung, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur.
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. sind als Eingriffe definiert.
Solche Eingriffe sollen grundsätzlich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und gehen die
Belange des Naturschutzes im betreffenden Fall nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung an-
zustreben. Verbleibende Eingriffe sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen bzw. zu erset-
zen. Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation wie auch der sich an-
schließenden Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und Nichtdurchführung der Pla-
nung erfolgt schutzgutbezogen.

5

10

15
3.7.3.2 Tiere und Pflanzen

Gesetzlicher Auftrag

20 Ftlr den Bebauungsplan bedarf es einer Überprüfung, ob und inwieweit durch die Planung bzw.
deren Umsetzung die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden. $ 44 BNatSchG
regelt einen speziellen Artenschutz für bestimmte Tier- und Pflanzenarten

25
Es bedarf aufgrund gesetzlicher Regelung der Betrachtung und Wertung bezüglich der arten-
schutzrechtlichen Relevanz der Planung für einzelne geschützte Artvorkommen, wobei der jewei-
lige nach EU-Recht oder bundesdeutschem Recht bestehende Schutzstatus von besonderer Be-
deutung ist. In Zusammenhang mit der Bauleitplanung verbleibt somit eine besondere arten-
schutzrechtliche Relevanz nur für in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten
oder europäische Vogelarten. Für alle anderen geschützten Arten liegt bei Handlungen zur
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffsverbote nicht vor
(siehe $ 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG)

30

Die Bewertung der Auswirkungen der Planung auf den Bestand von Tieren und Pflanzen im Rah-
men der Umweltprüfung erfolgt durch Beschreibung und Bewertung der floristischen und faunis-
tischen Artenbestände unter Berücksichtigung ggf. bestehender Vorbelastungen sowie aufgrund
der Abstimmung der Erfordernisse mit der Unteren Naturschutzbehörde, Geländebegehungen
und darüber hinaus im Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichsbetrachtung

35

40

3.7.3.3 Biotope und biologische Vielfalt

45
Gesetzlicher Auftrag

Fundstelle
$$ 20 - 30
BNatSchG

Berücksichtigung bei der Planaufstellunl
Biotopverbund und Biotopvernetzung; geschützte Teile
von Natur und Landschaft

Fundstelle Berücksichtiauna bei der Planaufstelluna
$ 30 BNatSchG Geschützte Biotope

$ 44 BNatSchG Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

$ 1 Abs. 6 Nr.
7a) BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Tie-
re und Pflanzen
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3.7.3.4 Bodën

Gesetzlicher Auftrag
5

\

Im Rahmen der Grünordnungsplanung erfolgt eine Beschreibung und Bewertung der geologi-
schen Verhältnisse, der Bodentypen und ökologischen Bodenfunktion auf Grundlage vorhandener
Daten

10

15
3.7.3.5 Wasser / Grundwasser

Gesetzlicher Auftrag

Fundstelle Berücksichtiaunq bei der Planaufstellunq
ä l BBodSchG Nachhaltige Sicherung ader Wiederherstellung der Funk-

Eianen des Bodens; Abwehr schädlicher Bodenverände-
rungen; Sanierung von Altlasten sowie hierdurch verur
wachter Gewässerverunreinigungen; Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden.

$ 1a Abs. 2
BauGB (Boden
schutzklausel)

Sparsamer und schonender Umgang mlt Grund und Bo
den; Vermeidung der Inanspruchnahme landwirtschaftli-
cher oder als Wald genutzter Flächen

$ 1 Abs. 6 Nr. 7a
BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf
den Boden

g l Abs. 6 Nr
7e-g BauGB

Berücksichtigung eines sachgerechten Umgangs mit Ab-
fällen und der Darstellungen von Plänen des Abfallrech

Fundstelle Berücksichtigung bei der Planaufstelluna
$ 1 WHG Schutz der Gewisser

g 32 WHG Reinhaltung oberirdlscher Gewisser.

$ 47 WHG Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser.

ä 48 WHG Reinhaltung des Grundwassers

$ 55 WHG Grundsätze der Abwasserbeseitigung

9 1 Abs. 6 Nr
7a) und e)
BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf das
Wasser

$ 1 Abs. 6 Nr.
7e) BauGB

Sachgerechter Umgang mit Abwässern
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3.7.3.6 Luft und Klima

Gesetzlicher Auftrag
5

Im Rahmen der Umweltprüfung sind mögliche Veränderungen der kleinklimatischen Situation
nicht zu erwarten, da die Erschließung bereits vorhanden ist. Dazu werden die klimatischen Ver-
hältnisse sowie die klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktionen beschrieben und be-
wertetE

10
\

3.7.3.7 Landschaftsbild und natürliche Erholungseignung

Gesetzlicher Auftrag

5

20

Umweltbezogene Auswirkungen der Planung auf das Landschaftsbild und dle Erholungsnutzung
werden im Rahmen einer überschlägigen Eingriffs- / Ausgleichsbetrachtung unter Berücksichti-
gung der Lage des Plangebietes verbal beschrieben und bewertet

25

30
3.7.3.8 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der europäischen Schutzgebiete

Gesetzlicher Auftrag

Fundstelle

BNatSchG
$ 1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB

34
Berücksichtigung bei der Planaufstellun-
Netz"/VaZura 2000"

Berücksichtigung der Erhaltungsziele und der Schutz
zweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung
(FFH-Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete

Fundstelle Berücksichtigung bei der Planaufstellunn
$ 1 Abs. 6 Nr
7a) BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf
Luft und Klima

$ 1 Abs. 6 Nr
7e) BauGB

Vermeidung von Emissionen (Luftschadstoffe / allgemei
ner Klimaschutz).

$ 1 Abs. 6 Nr.
7h) BauGB

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität.

Fundstelle Berücksichtigung bei der Planaufstellunq
$ 1 BNatSchG Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und

Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Land
schaft

$$ 20 30
BNatSchG

Biotopverbund und Biotopvernetzung; geschützte Teile von
Natur und Landschaft

$ 1 Abs. 6 Nr
7a) BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf die
Landschaft
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3.7.3.9 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit

Auswirkungen von Geräuschen auf den Menschen
5 Gesetzlicher Auftrag

\

10 Auswirkungen von Luftschadstoffen auf den Menschen
Gesetzlicher Auftrag :

IS
Auswirkungen auf Kultur-
Gesetzlicher Auftrag :

und Sachgüter

Fundstelle l Berücksichtigung bei der Planaufstellun-
$ 1 Abs. 6 Nr. l Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf Ku
7d) BauGB l turgüter und sonstige Sachgüter.

20

3.8 Angaben zum Standort und geprüfte Alternativen (gem. Ziffer l der Anlage zu S 2 Abs
4 und $ 2a zum BauGB)

25
3.8.1 Angaben zum Standort

Das Plangebiet liegt im Osten von Elkenroth östlich angrenzend an den Höhenweg

30

Fundstelle Berücksichtiauna bei der Planaufstelluna
g l Abs. 6 Nr. l
BauGB

Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

$ 1 Abs. 6 Nr. 7
c) BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf den
Menschen und seine Gesundheit

ä l Abs. 6 Nr.
7g) BauGB

9 1 BImSchG

Berücksichtigung der Darstellungen von Plänen des Immis
slonsschutzrechts

Schutz VQr schädlichen Umwelteinwirkungen

$ 50 BImSchG Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch
geeignete Zuordnung von Nutzungen bei der Planung

16. BImSchV 16. BImSchV Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärm
5chutzverordnung

DIN 18005 DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte für die
städtebauliche Planung

Fundstelle Berücksichtiauna bei der Planaufstelluna
$ 1 Abs. 6 Nr. l
BauGB

Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an ge
funde Wohn- und Arge tsverhältnisse

$ 1 Abs. 6 Nr. 7
c) BauGB

Berücksichtigung umweltbezogener Auswirkungen auf
den Menschen und seine Gesundheit

$ 50 BImSchG Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch
geeignete Zuordnung von Nutzungen bei aer Planung
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3.8.2 Bedarf und Nachfrage

5
Die bauliche Erweiterung greift auf heutige Freiflächen in ebener Lage zurück, das über die vor-
handene Grundstückserschließung unmittelbar an den Höhenweg angebunden ist. Die Planung
erfolgt auf der Grundlage eines konkreten Baugesuchs.

10
3.8.3 Geprüfte Standortalternativen

tivenprüfung)
und anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alterna

15
Die Planung ermöglicht die Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses in einer Baulücke im nörd
lichen Bereich des Höhenwegs in Elkenroth. Der Erarbeitung dieses Konzeptes ging eine Abstim.
mung zwischen der Ortsgemeinde Elkenroth, der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf.
Gebhardshain, dem Grundeigentümer und den Bauwilligen voraus.

20
\

Derartige Planungsansätze sind immer an die kleinräumigen örtlichen Bedingungen gebunden,
sie sind nicht ohne Weiteres in andere Quartiere übertragbar. Ein räumlicher Standortvergleich
erscheint deshalb nicht zweckdienlich und ist nicht vorgesehen. Zur Realisierung des Vorhabens
sind keine Alternativen oder Varianten erkennbar. die sich anbieten oder ernsthaft in Betracht
kommen. Eine Prüfung von Standortalternativen muss daher entfallen, da vergleichbare vorhan-
dene oder zum Ankauf bereitstehende Bauflächen in ähnlicher Lage im Gemeindegebiet nicht zur
Verfügung stehen25

30 3.9 Vom Vorhaben ausgehende Wirkfaktoren

Im Rahmen der Planung sollen auch Aussagen zur Standorteignung für das Baugebiet getroffen
werden. Dabei erfolgt eine Einschätzung der umweltrelevanten Auswirkungen (Emissionen; Flä-
cheninanspruchnahme; Art der Bebauung; sonstige, z.B. betriebsbedingte Folgewirkungen) im
Rahmen des denkbar stärksten potenziellen Wirkungsniveaus35

Dabei werden potenzielle Belastungsfaktoren nachfolgend unterschieden

40 baubedingte

anlagenbedingte

45
und betriebsbedingte Faktoren

50
3.9.1 Emissionen

Baubedingte Belastungsfaktoren
Es handelt sich um einen über die äußere Erschließung bereits gut angebundenen Standort mit
leistungsfähigen Verkehrstrassen, so dass erhebliche baubedingte Belastungen nicht zu erwarten
sind. Baubedingte Emissionen durch Ziel- und Quellverkehre sind ebenso wenig erkennbar.

55
Anlagenbedingte Belastungsfaktoren
Die Erschließung ist durch den Höhenweg bereits vorhanden. so dass nur geringe anlagenbeding
ten Emissionen zu erwarten sind

60 Betriebsbedingte Belastungsfaktoren
Der Bebauungsplan gibt die zulässige Bauweise und Nutzung vor. Aufgrund der im Gesamtver-
gleich zum Siedlungsraum von Elkenroth vergleichsweise geringen Gebietsgröße kommt es nur
zu einer unwesentlichen Erhöhung der Verkehrsbelastung durch Anliegerverkehre.

65
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3.9.2 Abfälle

5
Amtliche Angaben über evtl. Altlastenverdachtsflächen liegen nicht vor

Baubedingte Belastungsfaktoren
Aufgrund der Herstellung der Erschließungseinrichtungen kommt es zum geringen Anfall von
Baureststoffen aus Erschließungsmaßnahmen

10 Anlagenbedingte Belastungsfaktoren
Die zur Umsetzung der Planungsinhalte erforderlichen Anlagen führt in mäßigem Umfang zu an
lagenbedingten Belastungen

15
Betriebsbedingte Belastungsfaktoren
Durch die öffentlichen (Erschließungs-) Anlagen fallen keine Abfälle an (von Straßenkehricht aus
der Reinigung der Verkehrsflächen oder Schnittgrün aus Bodendeckerpflanzungen abgesehen)
Abfälle sind entsprechend den hierfür erlassenen Gesetzen und weitergehenden Vorschriften zu
behandeln

20
l

3.9.3 Abwasser/ Niederschlagswasser

25 Baubedingte Belastungsfaktoren
Durch die Erschließung und Hochbaumaßnahmen sind bei sachgerechter Ausführung keine we
sentlichen baubedingten Belastungen zu erwarten

30
Anlagenbedingte Belastungsfaktoren
Die Erschließungsanlagen und Hochbaumaßnahmen führen zu zusätzlichen Flächenversiegelun
gen und damit nicht zum erhöhten Anfall von Niederschlagswasser aus Dachflächen und versie
gelten Flächenbelägen

35
Betriebsbedingte Belastungsfaktoren
Infolge der Wohnbaunutzung fällt Abwasser an, das durch Anschluss an die öffentliche Abwas
serentsorgung gereinigt und wieder aufbereitet werden soll

40
3.9.4 Wasserverbrauch

Baubedingte Belastungsfaktoren
Aufgrund der Entwicklung des Gebietes gemäß den vorliegenden Planentwürfen fallen nur gerin
ge baubedingte Wasserverbräuche an45

Anlagenbedingte Belastungsfaktoren
Aufgrund des geringen Anteils an Erschließungseinrichtungen und der Gebäude ist kein wesent.
löcher Wasserbedarf zu erwarten.

50
Betriebsbedingte Belastungsfaktoren
Soweit zum jetzigen Zeitpunkt (August 20].9) bekannt, werden aufgrund der geplanten Nutzung
(Wohnen) keine Brauchwassermengen für Betriebsabläufe benötigt. Soweit dennoch Brauch-
wasser erforderlich ist, ist dieses Wasser entsprechend der hierzu erlassenen Gesetze und Vor-
schriften im Kreislaufverfahren aufzubereiten und wiederzuverwenden. Die Trinkwasserversor.
gung ist vorhanden und wird nach den hierfür geltenden Vorschriften erweitert.

55

60
3.9.5 Inanspruchnahme von Boden

Baubedingte Belastungsfaktoren
Bei der Projektierung wird auf intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen in ebener Lage zu-
rückgegriffen. Daher kommt es im Vollzug der Planung zu Beeinträchtigungen, wie dem Abschie.
ben der Oberbodenauflage, von Bodenverlusten oder -beeinträchtigungen durch die Herstellung
eines Stichweges.

65
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Anlagenbedingte Belastungsfaktoren
Dauerhafte Beeinträchtigungen des Bodens (der Bodenstruktur) fallen mit Ausnahme der Er
schließungsflächen und der Gebäudeflächen nicht an

5
Betriebsbedingte Belastungsfaktoren
Beeinträchtigungen von Bodenflächen sind nicht zu erwarten

10

3.9.6 Nutzung und Gestaltung von Naturgütern

15
Baubedingte Belastungsfaktoren
Der Vollzug der Planung führt zur Inanspruchnahme von trittbelastetem Dauergrünland und da
mit nur untergeordnet zum Rückzug von noch verbliebenen Tier- und Pflanzenarten durch bau
bedingte Störeinflüsse. Aufgrund des aktuellen Flächenzustands erscheint die Flächeninan
spruchnahme als vertretbar (vgl. Tz. 7)

20 Anlagenbedingte Belastungsfaktoren
Dauerhafte anlagenbedingte Belastungen sind nicht erkennbar. Temperaturerhöhungen und die
Reduzierung der Luftaustauschrate (Barrierewirkung: Verringerung der Windgeschwindigkeit,
etc.) sind bei ausreichender Durchgrünung und Strukturierung des Plangebietes nicht zu erwar-
ten

25
Betriebsbedingte Belastungsfaktoren
Betriebsbedingte Belastungen der Naturgüter werden soweit erkennbar nicht auftreten
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BESCHREIBUNG
! l

5
4.1 Hschutzgüter
4. 1. 1 Menschen

Die Betroffenheit des Menschen
geprägt;

st im vorliegenden Fall vor allem von folgendem Themenkreis

10
Betroffenheit der Gesundheit und des Wohlbefindens unter Bezug auf die Funk
Lion "14'ohren'

15 Durch die Überplanung des unmittelbar zwischen den Siedlungsteilräumen befindlichen Bereichs
werden weder Erholungsflächen, noch wohnungsnahe Freiflächen in Anspruch genommen. Der
örtlichen Bevölkerung werden keine bislang verfügbaren Naherholungsflächen entzogen

20 Bewertung
Bedeutung

zum Freiraum des ies
des BestandesBew

25 Empfindlichkeit
-räumeninq

des

30
Bewertung der Freizeit- und Erholungsnutzung (status quo):
Die Freizeit- und Erholungsnutzung im Plangebiet ist wie folgt zu beurteilen

Innerhalb des Plangebietes besteht heute kein Potenzial der Freizeit
lungsvorsorge.

und Erho

35

4.1.2 Pflanzen, Tiere und Lebensräume

40 Zu dem Vorhaben wurde im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens ein artenschutzfachliches Kurz-
gutachten eingeholt, das die unter Tz. 7 dokumentierten Ergebnisse zu Flora und Vegetation der
m Wesentlichen in Anspruch genommenen Wiesenfläche wie folgt zusammenfasst

45 auch wenn itn November eine umfassende Artau.fnahme des Griintandes leicht möglich ist, kann au.f-
gmtnd der vorlwndenen Artenliste eine Aussage ulr Zuordnung der Fläche pulli Lebensrattmt)p 6SIQ
bzw. 6S2Q vorgettonttl\ett und ein evetttuetler Schutatatus ittt Sinne des $ }5 LNatSchG geprüft werden.

50
Es wi4rden keine 4 leben
dcrAntei! der Störzeigei

rauntt)Fische Pßl
über 25%.

ten gefunden, der Kräutt hei! !legt unter 20qü und

[)ailüt sivtd die Kriterien zfir Ansprach!e a]s LRT 65]0 nicttt elfüi]t."

Quelle: DIPI.-BIOI. PETER WEIS.ENEEbD .
10. November 2021(vgl. Tz. 7.2)55
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Schutzwürdige Pflanzengesellschaften wurden im Rahmen der Bestandserfassungen im Plante
beet nicht festgestellt.

5 In der Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass Verbotstatbestände im Sinn
BNaESc1lG (Nr. l Tötung/Verletzung, Nr. 2 erhebliche Störung, Nr. 3 Zerstörung von Fortpflan
zungs- und Ruhestätten von europäisch geschützten Tierarten) ausgeschlossen sind bzw. durch
entsprechende Maßnahmen vermieden werden können.

10 Aufgrund der örtlichen Verhältnisse werden keine artenschutzrechtlich motivierten Maßnah
menvorschläge formuliert

15
Bewertung
(Arten und Biotope / Funktionskomplex Vegetation - Fauna - Biotopvernetzung)
Bedeutung:

Jr F'ganzen una tiere )wie a eren w i rKU n qeruqe untereinanaer
des Bestandes

sehrhoch mittel

Bereich
hoch fehlendhoc mittel ing

PI

20
Empfindlichkeit
Funktionsverlust

25 Die Bedeutung des Gebietes
ben werden:

bezogen auf die Biotopfunktion kann wie folgt umschrie

geringe Wertigkeit von Dauerbeständen,
geringe Strukturdiversität(nutzungsbedingt),
hoher Grad der Einwirkung äußerer Störeinflüsse und durch die bisher erfolgen
de Bewirtschaftung.

30
''1

Als Fazit steht das Gebiet zur bauleitplanerischen Entwicklung grundsätzlich zur Verfügung. Vor
schläge für eine auf den vorhandenen Strukturen aufbauende Planung werden im Weiteren ab
gegeben35

40 4.1.3 Geologie / Boden

Im Plangebiet stehen nach der geologischen Übersichtskartet bindige, lehmige Böden auf Ton-
schiefer des Unterdevon (Herdorf-Gruppe, Untere $jegen-Schichten), bestehend aus Ton- und
Siltstein mit Einschaltung von Sandstein, an (vgl. Abb. 7)

45
Bewertung
Der Faktor Boden wird im Hinblick auf das Vorhandensein natürlicher Bodenstrukturen als Para-
meter für seine natürliche Ertragsfähigkeit beurteilt. Eine Empfindlichkeit des Naturhaushaltes
gegenüber einem Funktionsverlust des Bodens als Pflanzenstandort und der Erosion (durch in-
tensivierung der Nutzung, durch Bearbeitung, Abschwemmung, Wind) ist generell gegeben.50

://mapclient.lab-rli lview id=41 - letzter Abruf am 11. November 2021
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®

Abb. 7: Bodenverhältnisse im Plangebiet (unmaßstäblich)
© / Quelle: LANDESAMT FÜR GEOLoalE UNO BERGBAU / Kartenviewer, https://mapclient.lgb
rlp.de/?app=lgb&view.id=41 - Tag des letzten Zugriffs: 11. November 2021

10

ehrhoch

Bereich
sehrhoch

Empfindlichkeit:

ehrhoch

Bedeutung

15

20 Bewertung
Bewertung der Bodenfunktion (status quo)
Die Bodenfunktion ist wie folgt zu beurteilen

25
Geringes(potenzielles) Rückhaltevermögen,
keine Hinweise auf Vorbelastung durch Altlasten,
Böden mäßiger bls mittlerer Bonität - bezogen auf die Bodennutzung



1]1 ORTSGEMEINDE EUENROTH+
BEBAULNGSPLAh NACH $13 B BAUGB .HÖHEIIP/EG': UIdAELTBERICHT
MIT INTEGRIERTEM FACHBEITRAG NATURSCHUTZ UND @

25VON 60

4.1.4 Oberflächenwasser, Grundwasser und Wassergewinnung

5
Oberflächenwasser:
Stehende natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden

G rundwasser:
Hinweise auf einen bereits oberflächennah anstehenden Grundwasserspiegel liegen nicht vor

10 Wassergewinnung:
Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzzonen (vgl. Abb. g), die Schutzzone 111 des
Trinkwasserschutzgebietes Elkenroth-Weitefeld, Nummer 403875070, grenzt jedoch östlich an

\

5

Abb. 8: Lage von Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten (unmaßstäblich)
© http://www.gda-wasser.rlp.de/GDAWasser/client/gisclient/index.html?applicationld
88&forcePreventCache=14143139175 - Tag des letzten Zugriffs: 11. November 2021

l
125

20
Bewertung
Die Eignung und Empfindlichkeit des Wasserpotenzials werden im Hinblick auf den Faktor
Grundwasserneubildung, der Speicherung und Ableitung von Niederschlagswasser in den Unter-
grund beurteilt.

25
Bedeutung:
Grundwasserneubildung

30
Empfindlichkeit
Funktionsverlust

Bewegt des
hoch mittel

X

hoch

35
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Der' Wasserhaushalt ist wie folgt zu beurteilen

5
Mäßige Speicherkapazität für Niederschlagswasser in der Oberbodenauflage,
geringes Abflussregulationspotenzial
Lage in der Nähe der Wasserschutzzone 111 des Trinkwasserschutzgebietes E
kenroth-Weitefeld, Nummer 403875070.

10

4.1.5 l Klima / Luft

15
Mit etwa 1.115 mm Jahresniederschlag nimmt Elkenroth einen hohen Wert im Landesvergleich
ein. Die mittleren Jahresniederschläge liegen bei 700 bis 800 mm. Der Beginn der Apfelblüte
liegt zwischen dem 15. und dem 20. Mai. Die mittleren Januartemperaturen betragen -I'C, die
mittleren Julitemperaturen 15-16oC

20
Bewertung
Das Offenland um Elkenroth ist ein bioklimatisch mäßig empfindlicher Landschaftsraum. Die an-
schließenden Hänge und Höhenzüge sind für die Frischluftversorgung von besonderer Bedeu-
tung; Barrieren durch Bebauung und Durchgrünung sind daher zu vermeiden. Bioklimatisch rele-
vante Austauschprozesse sind im Rahmen der Planung grundsätzlich zu berücksichtigen (keine
Riegelbildung durch die Anordnung von Baukörpern quer zur Fließrichtung, durchströmbare Ge-
staltung von Gehölzpflanzungen, etc.)25

Bedeutung:
Gering empfindlicher Landschaftsraum; Inversionsneigung

Bereich des Bestandes
Hochsehr

!beet

Bewe nach
sehr hoch fehlend

X

30

Empfindlichkeit
Funktionsverlust

35

Kleinklimatische Belastungen sind nicht vorhanden und auch infolge der Bebauung nicht zu er-
warten, weil der Of:f:enlandanteil in dem untersuchten Landschaftsausschnitt vergleichsweise groß
ist und es infolge der Bauleitplanung nur in geringem Umfang zur Neuversiegelung kommt.40

Bewertung der Klimafunktion (status quo):
Die Klimafunktion ist wie folgt zu beurteilen:

(bio-) klimatisch gering empfindlicher, wenig vorbelasteter Landschaftsteilraum45

Bedeutung

50
Klimatisch gering belasteter Landschaftsteilraum geringe Austauschrate

Empfindlichkeit:
Funktionsverlust

55
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Bewertung der Klimafunktion (status quo)
Die Klimafunktion ist wie folgt zu beurteilen

5 (bio-) klimatisch gering empfindlicher, wenig vorbelasteter Landschaftsteilraum

10 4.1.6 Landschaft

Das Plangebiet pnd seine Umgebung liegen im Naturraum 322.1, dem "/Veur7khausen-14/e/jeße/der
P/ateau" (vgl. Abb. 9), das nach dem LANIS-RLP wie folgt charakterisiert wird

15
Beittt Nettnkhausen- Weitefelder Plateau haltdeit es sich }iltt eine fast ebette, nur vom Nordosten her

s&trk erodierte Hoch$äche atd' etwa 48Q m ü.NN, die der etwa }00 nt höhere ! Westen'inder Basalt-
hochßäche lili Nordwestel} vorgelagert ist lind die Wasserscheide zwischen mister und Sieg bildet. Cha-
rakteristisch ist der Wechsel zwischelt sanft eingesenkten, vermoorten und qttettreichen Tatttuttden und
sanft aufgewötbten, !nit l.össlehni bedeckten Erhebungen. Der iltt Untergwnd anstehende Basel! tritt

nigert Varsprüngen zutage wild wurde dort abgebaut. l)ie ehemaligen Steinbriiche weßel! lieh'
te Abgrabungsgewässer und eine interessante Folgen egetaäon auf.

20

25
l)i€ Vuikaitkttppei} am Nordwand der Eittheit sowie die wut Nisterbergtand und Daadenbachtal abfal-
ie} den Hänge sind xaidbedeckt. Wiihrend die Übrige HochßächefrÜher als sehr Haldarm beschrieben
wurde, weist sie lietlte einen erlteblichcn Waldantei! au$. 1)isser Waldzttwaclis ist w eilten weserttlicheri
Fett aufdie Aujlorstung gott Hitteweiden zuriickzufiihrett. l)a }üerbei überwiegettd Fichte aufgeforstet

{trde, domiltiert bellte Nadelitolz in dell WaUßächen des lattdschaftsrawlts.

30 Charakteristisch siltd die Feltchtgebiete des Pldeaus. Die hohen Niedersclttiige uttd die geringe Durch-
tässigkeit der Böden sittd t;rsache .für die dic tte 7ultl an Quellen, die in den vermoortel} Talanlätlgen
attstretel}. l)ic Fettclttgebiele wurdest bereits 'por dem zweiten Weltkrieg itt Klthur genom nen, etttwäs-
sert und als Grütttattd nutzbar gemaclt{. Oft wurden kleinere 'reiche lind Weiher in den Bachtiiederttn-
gen und Qitellmutden angelegt. Attfgrulid seiner Grölßc ist der Elkenrotlter See besottders ztt erwählten,
der durch Aldstait des Elbbachs entstand und bereits Anfaltg des 19. alls. ltacltgewiesett ist.35

Int Zuge der Mooretitwässerttttg sind die w tlreichen Q.
Gebietes sittdjedoch längere nattlrnalte Bachtbschllitte
Bäctte). }lewonuhebe t ist dm Qtieilgebiet des l.ittdiar.
(Nahtlscluttzgebiet) unit Resten von Sulttpfwäidem.

etlbäctte }neist reguliert worden. Itn Osten des
rhaiten (FHedewatder, Derscher und Malider
seifen bei Elkenrotlt ittt Westen des Piateaus

40

Während die jeucltten Tatmttldett durchweg 'pon Grünland eingenoltttltett und oft durch 'Weidengebii
he bereichert werden, sittd die trockeneren Erhebungen ackerbaulich gettttta. Insgescttnt überwiegt

ber Grünland. Retiktbestände volt Hltteweiden uttd Borstgrasrasett sind sehet! itnd im landschafts
'ai&m nur bei Äiörten ttd Natiroth erlebbar.Magerwiesen ttttd Fettchtwieselt ind Itittgegelt noch relativ
häußg. GroJ3ßächige Feuchtgebiete sind int Rauttt Eikenrotlt- Weitefeld erhalten.

45

Dic Besiedlung des Ptateaus war durch ehentats kleine bäiterliche S&aßett- lind Haufendörfer geprägt,
die ütt Bereich volt Bachurspr"tlttgsltlttiden entstanden ttttd sich bis heilte deutlich elttwickelt uttd aus.
gedehnthaben.50

Erwällnettswert ist die fnihere Bedeututtg des Bergbaus itn Nordwesten, wo üis Eisenetwtbbctugebict
des Hetlerberglattds auch in das Neuttkltausen- Weitefelder Plateau reicht.

55
landschaften rlD/landschaftsraum.DhD?lr nr

Qilpllp' httnq'//npndatpn nahircrhiit7 rln rlp/
322.1
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Abb. 9: Naturräumliche Einheiten (unmaßstäblich)
Quelle/©; Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz (LANIS) / LANOESAMT FÜR VERMESSUNG
UND GEOBAslslNFORMATloNEN, www.naturschutz.rlp.de - Tag des letzten Zugriffs: 12. November

Legende:
2021

grun
rote Kreismarkierung:

Naturraum 322. 1 "/Veunkhac/sen- We/Zehe/der P/ateau'
Lage des Plangebietes

10

15

Visuell-ästhetische Bewertung (Orts- und Landschaftsbild)

Landschaftserlehen tinrl Frhnllinas-/Wnhnftinktinn:

Der erlebbare Landschaftsteilraum ist eine Mittelgebirgslandschaft. Die Fläche des Plangebietes
wird bislang als Viehweide genutzt. Blickachsen sind nicht vorhanden

20
Die Bewertung des Landschaftsbildes erfolgt im Hinblick auf den ästhetischen Eigenwert der
Landschaft. Basis der Bewertung ist die reale Landschaft mit den Faktoren Relief, Vegetation.
den Nutzungsstrukturen und den im Raum vorhandenen Baustrukturen. Kriterien für die Wertig-
keit des Landschaftsbildes sind die Vielfalt dinglicher Ausstattung im Raum unter besonderer Be-
rücksichtigung kontrastbildender Bau- und Vegetationsstrukturen, die Ausstattung mit natürli-
chen Landschaftselementen sowie die Eigenart des Raumes, d.h. der Ausstattung mit charakte
ristischen Gestaltelementen, die beim Betrachter einen positiven Erinnerungs- bzw. Wiederer-
kennungswert hervorruft

25

Die Vielfalt und Eigenart des Landschaftserlebens werden als mittel eingestuft, die Durchgrünung
wurde als von ebenfalls mittlerer Qualität bewertet.

30

Bedeutung:
Ästhetischer Eigenwert(Natürlichkeit des Freiraums/ Charakteristik des Siedlungsraumes)

35
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Empfindlichkeit:
Visuelle Empfindlichkeit (Elnsehbarkeit des Raumes / überprägung eines Naturraumes mit natur
fernen Elementen)

5

10
Visuell-ästhetische Bewertung (Orts- und Landschaftsbild)

ief und Raumkanten. Raumeinheiter
Der aus dem Plangebiet heraus erlebbare Landschaftsteilraum ist eine Mittelgebirgslandschaft in
Randlage zum Siedlungsrand von Elkenroth.

15 Bewertung des Orts- und Landschaftsbildes (status quo)
Das Orts- und Landschaftsbild ist wie folgt zu beurteilen

Mittlerer ästhetischer Eigenwert der Landschaft aufgrund der Lage und der ge
ringen bis mäßigen Vorbelastungen durch Bebauung und Verkehrsflächen

20

Empfehlungen zur baulichen Entwicklung aus Sicht des Orts- und Landschaftsbildes
Zur Vermeidung erheblicher Eingriffe in Typografie und Relief sind folgende Planungsziele zu be
achten

25
Die Grundstücksfreiflächen sind derart einzugrünen, dass die Durchgrünung des
Plangebietes - auch mit Großgrün - sichergestellt wird und Außenwirkungen
weitgehend vermieden werden
Hierfür sind entsprechende Festsetzungen zur Mindestdurchgrünung des Gebie-
tes vorzusehen30

35 4.i.7 IKultur sonstige Sachgüter

Es liegen keine Erkenntnisse über weitere Kultur- und sonstige Sachgüter innerhalb des Plange
bietes oder dessen Wirkzone vor.

40

4.2 Planungsvorgaben / Schutzstatus (gem. Ziffer lb der Anlage zum BauGB)

45 4.2.1 Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und Objekte

4.2.1.1 Internationale Schutzgebiete: Gebiete nach der Vogelschutz- bzw. FFH-Richtlinie

50
Östlich des .Plangebiets befinden sich folgende Flächen unter dem Schutzregime von Natura 2000
(vgl. Abb. lO)

das FFH-Gebiet FFH-5314-304 ("Feuchtgeb/ete und He/de/7 des Hohen l#ester
wa/des") und
das EU-Vogelschutzgebiet VSG-5213-401 ("/Veunkhausener P/afeau").

55
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Abb. IO: Internationale Schutzgebiete (unmaßstäblich)
© Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz (LANIS)/Landesamt für Vermessung und
Geobasisinformationen, www.naturschutz.rlp.de - Tag des letzten Zugriffs: 13. November 2021

10
Abschätzung der Beeinträchtigung von FFH-Lebensraumtypen (Anhang l der FFH-RL):
Im Plangebiet selbst sind keine FFH-Lebensraumtypen vorhanden. Hierzu hat der beauftragte
Dipl.-Biol. WEISENf:ELO (vgl. Tz. 7.2) festgestellt

15
Zitat

Auch weilt ittt November eine itmfassende Artaufnahme des Griinlandes nicht inögtich ist, kaün atlf-
grttttd der vorhattdenen Artenliste eine Aussage zur Zuordnuttg der Fläche zahl l.ebensrattmt)p 6S}0
bzw. 652Q vorgenontlnen und ein evetttueller Scttututatus im Sintte des $ 1S LNatScttG geprüft werden.

20
Es wurdest keitte 4 1ebensrauittt)Fische Pflanzenadelt gefunden, der Kräuteranteil liegt ttllter 20% und
der Anteil der Stöaeiger tiber 25%

25
Datltit sind die dritt wr Ansprache als LRT 6S10 leicht erßittt.

Zitat

30
Mögliche Relevanz anderer Pläne und Projekte (Summationswirkungen):
Kumulative Wirkungen im Zusammenspiel mit den Wirkungen anderer Pläne bzw. Projekte, die
zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele führen könnten, liegen nicht vor.

35 Die nächstgelegenen NATURA 2000-Gebiete werden durch die vorliegende Planung !!!ch! beein-
trächtigt, die definierten Erhaltungsziele für gemeldete Lebensraumtypen und Arten sind durch
die Planung nicht berührt. Dies gilt sowohl in Hinsicht auf die formulierten Erhaltungsziele. als
auch für Lebensraumtypen und Arten. Auf eine FFH-Verträglichkeitsprüfung kann daher verzich-
tet werden

40
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ORTSGEMEINDE EUKENROTH

©
Nationale Schutzgebiete: Natllrschutzgebiete ($ 23 BNatSchG)

Naturschutzgebiete nach $ 23 BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht betroffen. Das nächstge-
legen NSG ist das NSG "We/denört/ch" (NSG-7132-023) östlich des Plangebietes (vgl. Abb. ll)

BEBAUUNGSPUN NACH $ 13 B BAUGB .HÖHENWEG': UMWELTBERICHT
MIT INIIËGRIEIIWEM FACHBEITRAG NATURSCHUTZ UND FACHBEITRAG ARTENSCHUTZ 120211
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35

40

Abb. 11: Nationale Schutzgebiete (unmaßstäblich)
© Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz (LANIS)/Landesamt für Vermessung und
Geobasisinformationen, www.naturschutz.rlp.de - Tag des letzten Zugriffs: 14. November 2021

4.2.1.3 Nationale Schutzgebiete: Nationalparke ($ 24 BNatSchG)

Nationalparke und nationale Naturmonumente sind von dem Vorhaben nicht betroffen

4.2.1.4 Nationale Schutzgebiete: Biosphärenreservate ($ 25 BNatSchG)

Biosphärenreservate nach $ 25 BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht betroffen

4.2.1.5 Nationale Schutzgebiete: Landschaftsschutzgebiete ($ 26 BNatSchG)

Das Plangebiet liegt außerhalb von Landschaftsschutzgebieten (LSG)

4.2.1.6 Nationale Schutzgebiete: Naturparke ($ 27 BNatSchG)

Naturparke nach $ 27 BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht betroffen
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4.2.1.7 Nationale Schutzgebiete: Naturdenkmale ($ 28 BNatSchG)

5
Naturdenkmale nach $ 28 BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht betroffen

10
4.2.1.8 Nationale Schutzgebiete: Geschützte Landschaftsbestandteile ($ 29 BNatSchG)

Geschützte Landschaftsbestandteile nach b 29 BNatSchG sind von dem Vorhaben nicht betroffen

15
4.2.1.9 Gesetzlich geschützte Biotope nach $ 30 Abs. 7 BNatSchG / $ 15 LNatSchG

Das Ziel der gesetzlich geschützten Biotope ist es, dle Lebensstätten und Lebensgemeinschaften
von seltenen, in ihrem Bestand bedrohten Pflanzen- und Tierarten zu erhalten. Der Bundesge-
setzgeber hat mit $ 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wertvolle Biotope unmittelbar un-
ter einen gesetzlichen Schutz gestellt. Ihr Schutz besteht von Gesetz wegen, unabhängig von ih
rer tatsächlichen Erfassung im Rahmen der Kartierung.2

20

25
Bestimmte Biotoptypen. die in $ 30 BNatSchG genannt bzw. zusätzlich landesrechtlich ($ 15
LNatSchG) genannt sind, fallen aufgrund ihrer besonderen Bedeutung als Biotope bundesweit
bzw. landesweit unter gesetzlichen Schutz

Gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des $ 30 Abs. 7 BNatSchG liegen nicht im Geltungsbe
reich des zu erlassenden Bebauungsplans und grenzen auch nicht an diese an: Ein Pauschal
schutz besteht nicht (vgl. Tz. 7.2).30

Auswirkungen des Vorhabens auf die nächstgelegenen gesetzlich geschützten Blotoptypen sind
daher nicht zu erwarten

35

4.2.1.10 Objekte der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz

40 Innerhalb des UG liegen keine biotopkartierten Flächen; die nächste biotopkartierte Fläche liegt
teils überlagernd mit dem NSG "I/ye/dent)ruch" östlich des Plangebietes (vgl. Abb. 12)

BK-Objekt BK-5213-0093-2008 ("/VSG , We/denbruch' ösf//ch von E7kenroth")

45

4.3 n Wechselwirkungen und Entwicklungsprognose ohne das Vorhaben

4.3.tl Raumnutzungen50

Die den Untersuchungsraum und seine Umgebung prägenden Raumnutzungen sind das Wohnen
und die Landwirtschaft.

55

4.3.2 Wechselwirkungen, Sekundärwirkungen

60 Wechselwirkungen bzw. Sekundärwirkungen mit anderen Planungen, Nutzungen oder Funktionen
sind nicht bekannt und aufgrund der ausgewerteten Fachplanungen nicht zu erwarten. Auch Ü!
(Z©e/d des Vorhabens sind maßnahmenbedingt keine weiteren Auswirkungen zu erwarten.

65
Wechselwirkungen zwischen dem Landschaftsbildschutz und der geplanten Bebauung sind zu er
warten; durch Maßnahmen der Gebletsdurchgrünung soll dem Rechnung getragen werden.

2 http:/7www.naturschutz.rlp.de/?q=gesetzlich.geschuetztes.biotop
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5 Durchgrünung innerhalb des Plangebietes

10
Abb. 12: Objekte des Biotopkatasters
© für die Abb. 1 - Abb. 3: Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz (LANIS)/Landesamt
für Vermessung und Geobasisinformationen, www.naturschutz.rlp.de - Tag des letzten Zugriffs
13. November 202 1

15

20
4.3.3 Entwicklungsprognose, status-quo-Prognose

Bei Verzicht auf die aktuellen Planungen an dieser Stelle ist zumindest mittelfristig von dem
Fortbestand des bestehenden Flächenzustands auszugehen.

25

4.3.4Hvorbelastungen

30
Vorbelastungen bestehen im Wesentlichen aufgrund der bereits bestehenden Nutzungen, durch
die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die angrenzende Bestandsbebauung und durch
den Verkehr. Durch die bislang anhaltende Nutzung kam es zu folgenden wesentlichen Belastun-
gen, die im Plangebiet und seiner Umgebung bereits heute feststellbar sind

35 0 Bodenversiegelung durch äußere Erschließung

Klima :
o Geringere Pufferkapazität gegenüber Aufheizen durch Bebauung und

Versiegelung, v.a. im Sommer,
40

Landschaftsbild / Flora / Faun.
Intensive Freiflächennutzung außerhalb angrenzend (Gewerbeflächen
Verkeh rsgrü n fläch en) .

45 Zu Altlasten siehe Tz. 3.9.2
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5 5.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes (Ba
sisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich er
heblich beeinflusst werden

10
5.1.1 Biotop und Nutzungstypen / Natura 2000-Gebiete

Nach Auswertung der im Rahmen der Erarbeitung des Fachbeitrags Artenschutz gewonnenen Er-
kenntnisse Ist festzustellen, dass Vorrangflächen des Biotopschutzes innerhalb des Plangebletes
nicht vorhanden sind. Das beanspruchte Gebiet ist heute intensiv landwirtschaftlich genutzt.

15 Natura 2000-Flächen liegen in der Nähe; Auswirkungen sind jedoch nicht zu erwarten (vgl. Tz
4.2.1.1 und Tz. 7)

20
\

5.1.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und Lebensräume

Für die überplante Fläche wurde ein Otegrierter Fachbeitrag Artenschutz zum vorliegenden
Fachbeitrag Naturschutz erstellt (vgl. Tz. Z). Bei Berücksichtigung der vorhandenen Daten sind
demnach für die lokalen Populationen der im Wirkraum nicht kategorisch auszuschließenden Ar-
ten.l$glD9 erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne des $ 44 BNatSchG zu erwarten (vgl. Tz.

25

30
Daher sind die untersuchten Strukturen im Plangebiet in artenschutzrechtlicher Hinsicht grund-
sätzlich einer Folgenutzung zugänglich. Aufgrund der vorliegend dokumentierten Erhebungen
haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die in artenschutzrechtlicher Hinsicht gegen eine Umnut-
zung der Flächen innerhalb des Plangebietes sprechen würden

35
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten
Schutzgüter bestehen nicht. Eine Bebauung erscheint aus arten- und allgemein naturschutzfach-
licher Sicht daher als vertretbar.

40
5.1.3 Schutzgut Fläche/ Boden/ Wasser

Durch die Überbauung von zwar bereits intensiv bewirtschafteten Flächen ergibt sich ein Eingriff
in das Schutzgut "Boden", so dass auch das Schutzgut "14/asset' tangiert wird.

45

50
S.t.41 Schutzgut Klima / Luft

Aufgrund der Lage und der vorgesehenen zulässigen Bauhöhe sind Barrierewirkungen für den
Luftaustausch nicht zu erwarten.

55

5.1.5 Schutzgut Mensch und Gesundheit

60
Auswirkungen auf das Schutzgut "/mensch und Gesundhe/f" sind nicht zu erwarten, da es sich be
dem geplanten Bauvorhaben um eine Wohnnutzung handelt, die in der Umgebung des Plange
bietes bereits besteht.


